
 
 

Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 
Der Oberbürgermeister 

 
Vorlagen-Nr. 
StVV III-026/11 

HA       
   
 
 
Geschäftsbereich: III Fachbereich: SSB Termin der Tagung: 21.12.2011 
 
Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 
Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Rathausspitze 08.11.2011  Umwelt       
 Haushalt und Finanzen 13.12.2011  Hauptausschuss 14.12.2011 
 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen 08.12.2011  Stadtverordnetenversammlung 21.12.2011 
 Soziales, Gleichstellung u. Rechte der 

Minderheiten       
 Beteiligung Ortsbeiräte nach 

KVerf       

 Bildung, Schule, Sport u. Kultur 01.12.2011  Information an AG Stadteile       
 Wirtschaft, Bau und Verkehr 07.12.2011  JHA 08.12.2011 

 

Beratungsgegenstand: 

Neufassung der Entgeltordnung zur Nutzung des Internates „Haus der Athleten“ 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Entgeltordnung zur Nutzung des Internates „Haus der Athleten“ 

  

____________________________________  
Frank Szymanski  

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     
 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     
 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung: 

1. Mit dem Weggang der Bundespolizei aus Cottbus ist ein jährlicher Einnahmeverlust im    
    Haus der Athleten in Höhe von 65 T€ verbunden (Wirtschaftsplan Sportstättenbetrieb). 
    Ein Ausgleich dieser Mindereinnahme kann nur durch Mehreinnahmen erreicht werden. 
    Die frei gewordenen Internatskapazität wird durch verstärkten Lehrgangsbetrieb der  
    Landes- und Bundessportverbände belegt. 
 
Die Kompensation der Mindereinnahmen erfolgt mit folgenden Maßnahmen: 

 
Um die Auslastung der vorhandenen Lehrgangskapazität (24 Doppelzimmer) zu kompen-
sieren, werden Entgelte mit Inkrafttreten der Entgeltordnung ab 01.01.2012 erhöht: 
> von derzeit 20 € je Tag auf 30 € je Tag im sportfachlichen Lehrgangsbetrieb  
   (Doppelzimmer  ohne Versorgung) 
> von derzeit 23 € je Tag auf 35 € je Tag für Gäste (Doppelzimmer ohne Versorgung) 

 
2.  Im Zusammenhang der Entwicklung der Betreiberkosten in den letzten 5 Jahren wird das 

im Jahr 2006 festgelegte Entgelt für Übernachtung und Versorgung für Schülerinnen und 
Schüler der Lausitzer Sportschule im Haus der Athleten zum 01.09.2012 von derzeit  

     174 € pro Monat und Doppelzimmer auf 200 € erhöht. 
     Bei Nutzung der Zimmer als Einzelzimmer wird der Zuschlag von derzeit 40 € je Monat 

auf 50 € je Monat zum 01.09.2012 erhöht. 
 
Im Ergebnis plant der Sportstättenbetrieb Mehreinnahmen in Höhe von mindestens 65 T€ je 
Haushaltsjahr. Der Einnahmeverlust wird damit ausgeglichen. 
Es sind demnach keine finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt zu erwarten; 
der Zuschuss für den Sportstättenbetrieb ist nicht zu ändern.  

 

1. Haushaltsmäßige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt:  Ja  Nein 
Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto 
Erträge:       
Aufwand:       
Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto 
Einzahlungen:       
Auszahlungen:       

2. Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen: 
Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto 
Erträge:       
Aufwand:       
Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto 
Einzahlungen:       
Auszahlungen:       

 

3. Folgekosten: 

 
 


